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Ein internationaler Ethikkodex für Pflegefachpersonen wurde erstmals 1953 
vom International Council of Nurses (ICN) verabschiedet. Er wurde seitdem 
mehrmals überarbeitet und bekräftigt, zuletzt mit dieser Überprüfung und 
Überarbeitung im Jahr 2021.

ZIELSETZUNG/ZIEL DES KODEX

Der ICN-Ethikkodex für Pflegefachpersonen1 ist eine Erklärung der ethischen 
 Werte, Aufgaben und professionellen Verantwortlichkeiten von Pflegefachper
sonen und Studierenden/Lernenden2 der Pflege. Er bietet eine Definition und Leit-
linien für die ethische Pflegepraxis in verschiedenen Pflegerollen. Es handelt sich 
nicht um einen Verhaltenskodex. Der Ethikkodex kann als Rahmen für eine ethische 
Pflegepraxis und Entscheidungsfindung dienen, um die von den Aufsichtsbehör-
den/Regulierungsbehörden? festgelegten professionellen Standards zu  erfüllen.

Der ICN-Ethikkodex für Pflegefachpersonen bietet ethische Leitlinien in Bezug auf 
die Rollen, Pflichten, Verantwortlichkeiten, Verhaltensweisen, das professionelle 
Urteilsvermögen und die Beziehungen von Pflegefachpersonen zu Patientinnen3 
und anderen Menschen mit Pflegebedarf, zu Kolleginnen und zu Fachpersonen 
anderer Berufe. Der Kodex dient zusammen mit den Gesetzen, Vorschriften und 
Berufsstandards der Länder, die die Pflegepraxis regeln, als Fundament. Die in 
diesem Kodex zum Ausdruck gebrachten Werte und Verpflichtungen gelten für 
Pflegefachpersonen in allen Arbeitsbereichen, Rollen und Praxisbereichen.

1 Pflegefachpersonen sind Personen, die ein Pflegestudium bzw. eine Pflegeausbildung abgeschlos-
sen haben. Sie sind berechtigt,  in ihrem Land den Pflegeberuf auszuüben (vgl. ICN-Statuten, Art. 
6). In der Schweiz und Deutschland sind das Pflegefachfrauen und -männer, in Österreich Gesund-
heits- und Krankenpfleger/innen (sowie frühere gleichwertige Berufsbezeichnungen).

2 Die Praxis der Studierenden/Lernenden in der Pflege muss in Einklang  mit dem ICN-Ethikkodex 
stehen. Abhängig vom Ausbildungsstand, ist die Verantwortung für das Verhalten der Studierenden/
Lernenden zwischen Studierenden/Lernenden und Anleitenden geteilt. (Anm. d. Ü.: ‚Studierende/ 
Lernende‘ umfasst alle, die eine Ausbildung/ein Studium gemäß Berufsanerkennungsrichtlinie der 
EU oder auf vergleichbarem professionellem Niveau absolvieren.)

3 Zur besseren Lesbarkeit wird im Text durchgehend die weibliche Form verwendet.
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PRÄAMBEL

Seit den Anfängen der organisierten Pflege Mitte des 19. Jahrhunderts und in 
 Anerkennung dessen, dass die Pflege tief in den Traditionen und Praktiken von 
Chancengerechtigkeit und Inklusion sowie in der Wertschätzung von Vielfalt ver-
wurzelt ist, haben Pflegefachpersonen konsequent vier grundlegende Aufgaben 
der Pflege respektiert: Gesundheit zu fördern, Krankheiten zu verhüten/vorzubeu-
gen, Gesundheit wiederherzustellen sowie Leiden zu lindern und ein Sterben in 
Würde zu unterstützen.  Pflegebedarf besteht überall.

Der Pflege inhärent ist die Achtung der Menschenrechte, einschließlich kulturel-
ler Rechte, des Rechts auf Leben und Wahlfreiheit, des Rechts auf Würde und 
respektvolle Behandlung. Die Pflege respektiert Alter, Hautfarbe, Kultur, kulturel-
le Zugehörigkeit, Behinderung oder Krankheit, Geschlecht, sexuelle Orientierung, 
Nationalität, Politik, Sprache, ethnische Zugehörigkeit, religiöse oder spirituelle 
Überzeugungen, rechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Status und erfolgt 
ohne Einschränkungen aufgrund dieser Merkmale.

Pflegefachpersonen werden für ihren Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit 
von Einzelpersonen, Familien, Gemeinschaften und Bevölkerungsgruppen auf 
 lokaler, nationaler und globaler Ebene geschätzt und respektiert. Sie koordinieren 
Pflegedienstleistungen mit den Dienstleistungen anderer Gesundheitsfachperso-
nen und weiterer im Gesundheitsbereich Tätigen. Pflegefachpersonen stellen 
professionelle ethische Werte des Berufsstands, wie Respekt, Gerechtigkeit, Em-
pathie, Verlässlichkeit, Fürsorge, Mitgefühl, Vertrauenswürdigkeit und Integrität, 
unter Beweis.
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DER ICNKODEX

Der ICN-Ethikkodex für Pflegefachpersonen umfasst vier Hauptelemente, die 
 einen Rahmen für ethisches Verhalten bilden: Pflegefachpersonen und Patientin-
nen sowie andere Menschen mit Pflegebedarf, Pflegefachpersonen und Praxis, 
Pflegefachpersonen und ihre Profession sowie Pflegefachpersonen und globale 
Gesundheit.

ANWENDUNG DER ELEMENTE DES KODEX

Die Tabellen, die auf die Beschreibung jedes Elements des Kodex folgen, sollen 
Pflegefachpersonen dabei unterstützen, die Standards in die Praxis umzusetzen. 
Zu beachten ist, dass diese Tabellen Beispiele für die wichtigsten Grundsätze der 
im Kodex enthaltenen Elemente aufzeigen. Sie sind nicht  als vollständige Auf-
listung von Konzepten gedacht. Die pflegeethischen Pflichten und Werte gelten 
für alle Formen von pflegerischer Versorgung und für alle Rollen: Praktikerinnen, 
Lehrende, Studierende/Lernende, Forschende, Führungspersonen, politische Ent-
scheidungsträgerinnen und andere. Berufsverbände verwenden diese Pflichten 
und Werte ebenfalls als Leitlinien. Eine Abbildung (S. 23) verdeutlicht den Bezug 
der Werte und Pflichten zum Pflegeberuf.

VORSCHLÄGE FÜR DIE VERWENDUNG
des ICN-Ethikkodex für Pflegefachpersonen

Der ICN-Ethikkodex für Pflegefachpersonen ist ein Leitfaden für Maßnahmen auf 
Grundlage von gesellschaftlichen Werten und Bedürfnissen. Er wird als leben-
diges Dokument nur dann Bedeutung haben, wenn er im Alltag der Pflege und 
des Gesundheitswesens in allen Arbeitsbereichen, in denen Pflege geleistet wird, 
angewendet wird.

Um sein Ziel zu erreichen, muss der Kodex von Pflegefachpersonen in allen As-
pekten ihrer Arbeit verstanden, verinnerlicht und angewendet werden. Er muss 
Studierenden/Lernenden und Pflegefachpersonen während ihrer gesamten Aus-
bildung und ihres gesamten Arbeitslebens zur Verfügung stehen.
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Pflegefachpersonen können daher:

• die Standards gemäß jedem Element des Kodex lernen.

• persönlich überlegen, was die einzelnen Standards bedeuten. Darüber nach-
denken, wie sie Ethik in der persönlichen Pflegepraxis, in der Ausbildung, in 
Forschung, Management, Führung oder in der Entwicklung von Maßnahmen 
anwenden können.

• den Kodex mit Kolleginnen und anderen besprechen.

• ein konkretes Beispiel aus ihrer Erfahrung verwenden, um ethische Dilem-
mata und Verhaltensstandards zu identifizieren, die im Kodex beschrieben 
sind. Wege finden, wie der Kodex Leitlinien für die Lösung von Dilemmata 
bieten kann.

• in Gruppen arbeiten, um eine ethische Entscheidungsfindung festzulegen 
und einen Konsens zu ethischen Verhaltensstandards zu erzielen.

• mit dem nationalen Pflegeberufsverband, Kolleginnen und anderen bei der 
kontinuierlichen Anwendung ethischer Standards in Pflegepraxis, Ausbildung, 
Management, Forschung und Strategien zusammenarbeiten.

VERBREITUNG
des ICN-Ethikkodex für Pflegefachpersonen

Der ICN-Ethikkodex muss den Pflegefachpersonen vertraut sein, um wirk-
sam sein zu können. Wir regen seine Verbreitung an Pflege(hoch)schulen, unter 
 Pflegefachpersonen an ihrem Arbeitsplatz, in der Pflegefachpresse und  anderen 
Massenmedien an. Der Kodex sollte auch bei anderen Gesundheitsberufen, der 
breiten Öffentlichkeit, Verbraucherinnengruppen und politischen Entscheidungs-
trägerinnen, Menschenrechtsorganisationen und Arbeitgeberinnen von Pfle
gefachpersonen verbreitet werden. Nationale Pflegeberufsverbände werden er-
mutigt, diesen Kodex zu übernehmen, ihn in die Landessprache(n) zu übersetzen 
oder ihn als Grundlage für ihre eigenen Pflegeethikkodizes zu verwenden.
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1. PFLEGEFACHPERSONEN UND PATIENTINNEN ODER 
 ANDERE MENSCHEN MIT PFLEGEBEDARF4

1.1 Die primäre berufliche Verantwortung von Pflegefachpersonen besteht 
gegenüber Menschen, die jetzt oder in Zukunft Pflege benötigen, seien es 
Einzelpersonen, Familien, Gemeinschaften oder Bevölkerungsgruppen (im 
Folgenden entweder als „Patientinnen“ oder „Menschen mit Pflegebedarf“ 
bezeichnet).

1.2 Pflegefachpersonen fördern ein Umfeld, in dem die Menschenrechte, 
 Werte, Bräuche, religiöse und spirituelle Überzeugungen von Einzelnen, 
 Familien und Gemeinschaften von allen anerkannt und respektiert werden. 
Die Rechte von Pflegefachpersonen sind Teil der Menschenrechte und 
sind zu wahren und zu schützen.

1.3 Pflegefachpersonen stellen sicher, dass Einzelpersonen und Familien ver-
ständliche, genaue, ausreichende und zeitgerechte Informationen erhalten, 
angepasst an die Kultur und die sprachlichen, kognitiven und körperlichen 
Bedürfnisse sowie den psychischen Zustand der Patientinnen. Diese Infor-
mationen bilden die Grundlage für die Zustimmung zur Pflege und die damit 
zusammenhängende Behandlung.

1.4 Pflegefachpersonen behandeln personenbezogene Daten vertraulich. Sie 
respektieren die Privatsphäre, die vertraulichen Informationen und die In-
teressen von Patientinnen bei der rechtmäßigen Erhebung, Verwendung und 
dem Zugriff auf personenbezogene Daten sowie ihrer Übermittlung, Spei-
cherung und Offenlegung.

1.5 Pflegefachpersonen respektieren die Privatsphäre und die vertraulichen 
Informationen von Kolleginnen und Menschen mit Pflegebedarf und wahren 
die Integrität des Pflegeberufs persönlich und in allen Medien, einschließlich 
der sozialen Medien.

1.6 Pflegefachpersonen teilen mit der Gesellschaft die Verantwortung, Maß-
nahmen zu initiieren und zu unterstützen, die den gesundheitlichen und so-
zialen Bedürfnissen aller Menschen gerecht werden.

4 Die beiden Begriffe ‚Patientinnen‘ und ‚Menschen mit Pflegebedarf‘ werden synonym verwen-
det. Die beiden Begriffe beziehen sich auf Patientinnen, Familien, Gemeinschaften und Bevölke-
rungsgruppen mit Pflegebedarf. Die Arbeitsbereiche schließen Krankenhäuser, ambulante und 
Gemeinde pflege, Primärversorgung, Öffentliche Gesundheit, Gesundheit von Bevölkerungsgrup-
pen, Langzeitpflege, Pflege  im Justizvollzug, akademische Institutionen und Behörden ein und sind 
nicht auf bestimmte Sektoren begrenzt.



10

1.7 Pflegefachpersonen setzen sich für Chancengerechtigkeit und soziale Ge
rechtigkeit bei der Verteilung von Ressourcen, dem Zugang zu Gesundheits-
versorgung und anderen sozialen und wirtschaftlichen Dienstleistungen ein.

1.8 Pflegefachpersonen stellen professionelle Werte wie Respekt, Gerechtig-
keit, Verlässlichkeit, Fürsorge, Mitgefühl, Empathie. Vertrauenswürdigkeit 
und Integrität unter Beweis. Sie unterstützen und respektieren die Würde 
und die universellen Rechte aller Menschen, einschließlich der Patientinnen, 
Kolleginnen und Familien.

1.9 Pflegefachpersonen fördern eine Kultur der Sicherheit im Gesundheits-
wesen, indem sie Risiken für die Menschen oder die sichere Pflegepraxis 
in jeder Pflegeumgebung erkennen und thematisieren. Sie gewährleisten 
eine sichere Versorgung in der Gesundheitspraxis, bei Gesundheitsdienst-
leistungen und in Gesundheitsarbeitsbereichen.

1.10 Pflegefachpersonen bieten eine evidenzbasierte und personenzentrierte 
Pflege. Sie anerkennen und wenden die Werte und Prinzipien der primä
ren Gesundheitsversorgung und -förderung über die gesamte Lebens-
spanne hinweg an.

1.11 Pflegefachpersonen stellen sicher, dass der Einsatz von Technologie und 
wissenschaftlichen Fortschritten mit der Sicherheit, der Würde und den 
Rechten von Menschen vereinbar sind. Bei künstlicher Intelligenz oder Ge-
räten wie Pflegerobotern oder Drohnen sorgen Pflegefachpersonen dafür, 
dass die Pflege personenzentriert bleibt und solche Geräte menschliche 
Beziehungen unterstützen und nicht ersetzen.

Anwendung der Elemente des Kodex Nr. 1: PFLEGEFACHPERSONEN UND 
PATIENTINNEN ODER MENSCHEN MIT PFLEGEBEDARF

Pflegefachpersonen
und Führungspersonen 

in der Pflege

Lehrende
und Forschende

Nationale
Pflegeberufsverbände

bieten Menschen eine ge-
zielte, kulturell angemessene 
Pflege, die die Menschenrechte 
respektiert und sensibel ist für 
die Werte, Gepflogenheiten und 
Überzeugungen von Menschen, 
ohne Vorurteile oder Diskrimi-
nierung.

nehmen in die Lehrpläne 
Inhalte zu kulturellen Normen, 
 Sicherheit und Kompetenz, 
Ethik, Menschenrechten, Gleich-
behandlung,  Menschenwürde, 
Gerechtigkeit, Ungleichheiten 
und Solidarität als Grundlage 
für den Zugang zu Gesund-
heitsversorgung auf. Entwerfen 
Studien zur Untersuchung von 
Menschenrechtsfragen.

entwickeln Positionspapiere, 
Praxisstandards und Leit-
linien, die Menschenrechte und 
 ethische  Standards unter-
stützen.
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Anwendung der Elemente des Kodex Nr. 1: PFLEGEFACHPERSONEN UND 
PATIENTINNEN ODER MENSCHEN MIT PFLEGEBEDARF

Pflegefachpersonen
und Führungspersonen 

in der Pflege

Lehrende
und Forschende

Nationale
Pflegeberufsverbände

nehmen an Fortbildungen zu 
ethischen Fragen, ethischer 
Argumentation und ethischem 
Verhalten teil. Fördern einen 
offenen Dialog zwischen allen 
Beteiligten.

gestalten Lehrpläne, die 
aktuelle, von Expertinnen 
begutachtete und veröffent-
lichte  Vorgehensweisen zur 
Pflegeethik enthalten. Bieten 
Lehr- und Lernmöglichkeiten 
für ethische Fragen, ethische 
Grundsätze und Argumen-
tationen sowie für ethische 
 Entscheidungsfindung an. 

Dazu gehört die Achtung von 
Autonomie, Schadensver-
meidung (Non-Malefizienz), 
Fürsorge (Benefizienz) und 
Gerechtigkeit.

legen Standards für die 
 Ethikausbildung fest und 
bieten Fort- und Weiterbil-
dung zu ethischen Themen für 
 Pflegefachpersonen an.

stellen die ausreichende Auf-
klärung für die Einwilligung zu 
Pflege und/oder medizinischer 
Versorgung sicher. Das schließt 
das Recht ein, Behandlungen 
zuzustimmen oder diese abzu-
lehnen.

informieren über das Res-
pektieren von Autonomie, 
Zustimmung nach Aufklärung, 
Privatsphäre und Vertraulich-
keit. Respektieren das Recht 
von Studienteilnehmenden, 
die Teilnahme an Studien zu 
verweigern oder abzubrechen, 
ohne dass ihnen dadurch 
Nachteile entstehen.

bieten Leitlinien für Studienteil-
nehmende, Positionspapiere, 
relevante Dokumentation und 
Fort- und Weiterbildungsan-
gebote in Zusammenhang mit 
Einwilligung nach Aufklärung im 
Bereich Pflege und medizini-
sche Versorgung.

wenden professionelles 
ethisches Urteilsvermögen 
an, wenn sie Informationen, 
Gesundheitsakten und Melde-
systeme in elektronischer Form 
oder Papierform verwenden, 
um den Schutz der Menschen-
rechte, der Vertraulichkeit und 
der Privatsphäre in Überein-
stimmung mit den Wünschen 
der Patientinnen und der 
Sicherheit der Gemeinschaft 
sowie unter Einhaltung der 
relevanten Gesetze sicherzu-
stellen.

erarbeiten Lehrpläne, die 
Genauigkeit, Vertraulichkeit und 
Privatsphäre bei der Verwen-
dung von Medien, Melde- und 
Erfassungssystemen für Bilder, 
Aufzeichnungen und Anmer-
kungen abdecken. Machen 
sich mit der Verwendung der 
erforderlichen Dokumentation 
für äußerste Notfälle vertraut.

erarbeiten Leitlinien und Praxis-
standards für die angemessene 
Nutzung von Informations- 
und Meldesystemen, die den 
Schutz der Menschenrechte, 
die Vertraulichkeit und die 
Privatsphäre garantieren. 
Erarbeiten Leitlinien und Praxis-
standards für die Nutzung von 
vorgeschriebenen Meldeme-
chanismen bei Gefährdungen 
der öffentlichen Gesundheit 
und äußersten Notfällen.
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Anwendung der Elemente des Kodex Nr. 1: PFLEGEFACHPERSONEN UND 
PATIENTINNEN ODER MENSCHEN MIT PFLEGEBEDARF

Pflegefachpersonen
und Führungspersonen 

in der Pflege

Lehrende
und Forschende

Nationale
Pflegeberufsverbände

informieren die zuständigen 
Vorgesetzten und/oder Be-
hörden über Risiken, unan-
gemessenes Verhalten oder 
Missbrauch von Technologien, 
die die Sicherheit von Personen 
gefährden, und liefern Fakten, 
die dies belegen. Pflege-
fachpersonen müssen in die 
Entwicklung von Technologien 
einbezogen werden und Risiken 
im Zusammenhang mit techno-
logischen und wissenschaft-
lichen Fortschritten beobachten 
und melden.

nehmen Maßnahmen, die eine 
sichere Pflege fördern, Würde 
und Rechte respektieren und 
neue Technologien berücksich-
tigen, in die Lehrpläne auf und 
forschen dazu.

setzen sich bei Regierungen, 
Gesundheitsorganisationen, 
Medizinproduktherstellern und 
Pharmaunternehmen dafür 
ein, dass Pflegefachpersonen 
während der Forschung und 
Entwicklung von Technologien 
für Patientinnen einbezogen 
werden.

erfüllen die ethischen Verpflich-
tungen und Verantwortlich-
keiten von Pflegefachpersonen 
und bekräftigen die Werte und 
Ideale des Berufs.

nehmen professionelle Werte 
und Ideale, ethische Verant-
wortlichkeiten und Verpflichtun-
gen sowie ethische Bezugssys-
teme und Weltanschauungen 
in die Lehrpläne auf. Tragen zu 
ethischen Forschungsrichtlinien 
bei und verbreiten diese mit 
Nachdruck. Entwerfen Studien 
zur Erforschung von Men-
schenrechtsthemen.

bringen die Werte und Ideale 
der Pflege in ihren Grundlagen-
dokumenten zum Ausdruck und 
integrieren sie in die nationalen 
Ethikkodizes für Pflegefach-
personen.

entwickeln und überwachen die 
Sicherheit am Arbeitsplatz.

lehren und fördern das Erlernen 
von Kennzeichen, Risiko-
faktoren und Fähigkeiten, um 
ein gesundes, sicheres und 
nachhaltiges Praxisumfeld für 
alle im Gesundheitswesen zu 
gewährleisten.

nehmen Einfluss auf Arbeit-
geberinnen, um gesunde und 
sichere Arbeitsplätze für Pflege-
fachpersonen und andere Mit-
arbeitende des Gesundheits-
wesens zu fördern. Erstellen 
Leitlinien, die eine sichere 
Umgebung und gesunde Ge-
meinschaften gewährleisten. 
Setzen sich für klare, zu-
gängliche, transparente und 
wirksame Meldeverfahren zum 
Schutz von Gesundheit und 
Sicherheit ein.
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2. PFLEGEFACHPERSONEN UND DIE PRAXIS

2.1 Pflegefachpersonen sind persönlich zuständig und verantwortlich für eine 
ethische Pflegepraxis und den Erhalt ihrer Kompetenzen durch kontinuier-
liche berufliche Weiterentwicklung und lebenslanges Lernen.

2.2 Pflegefachpersonen erhalten ihre Eignung zur Berufsausübung, damit 
ihre Fähigkeit, eine qualitativ hochwertige und sichere Pflege zu gewähr-
leisten, nicht beeinträchtigt wird.

2.3 Pflegefachpersonen praktizieren innerhalb der Grenzen ihrer individuellen 
Kompetenz und dem gesetzlich vorgegebenen Verantwortungsbereich. Sie 
wenden professionelles Urteilsvermögen an, wenn sie Verantwortung über-
nehmen und delegieren.

2.4 Pflegefachpersonen wertschätzen ihre eigene Würde, ihr Wohlbefinden 
und ihre Gesundheit. Dazu brauchen sie ein positives Arbeitsumfeld, das 
von professioneller Anerkennung, Ausbildung, Reflexion, Strukturen zur Un-
terstützung, einer angemessenen Ausstattung mit Ressourcen, vernünftigen 
Managementpraktiken sowie Arbeitssicherheitsmaßnahmen geprägt ist.

2.5 Pflegefachpersonen legen jederzeit ein angemessenes Verhalten an den 
Tag. Sie repräsentieren den Beruf positiv und stärken sein Image und das öf-
fentliche Vertrauen. In ihrer beruflichen Rolle erkennen und berücksichtigen 
Pflegefachpersonen Grenzen der persönlichen Beziehungen.

2.6 Pflegefachpersonen teilen ihr Wissen und ihre Expertise und geben Feed-
back, um Studierende/Lernende, Berufsanfängerinnen, Kolleginnen und Ange-
hörige anderer Gesundheitsberufe anzuleiten und zu unterstützen.

2.7 Pflegefachpersonen sind Fürsprecherinnen für Patientinnen und pflegen 
eine Praxiskultur, die ethisches Verhalten und einen offenen Dialog fördert.

2.8 Pflegefachpersonen können die Teilnahme an bestimmten Eingriffen 
und Vorgängen sowie pflege- oder gesundheitsbezogener Forschung aus 
 Gewissensgründen abzulehnen. Sie müssen respektvoll und rechtzeitig 
handeln, um sicherzustellen, dass die Menschen eine für ihre individuellen 
Bedürfnissen geeignete Pflege erhalten.

2.9 Pflegefachpersonen schützen das Recht einer Person, Zugriff auf ihre 
 persönlichen, gesundheitsbezogenen und genetischen Informationen zu 
 gewähren und zu widerrufen. Sie schützen die Nutzung, die  Privatsphäre 
und die Vertraulichkeit beim Umgang mit genetischen Informationen und 
bei der Anwendung von Humangenomverfahren.
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2.10 Pflegefachpersonen ergreifen geeignete Maßnahmen, um Einzelpersonen, 
Familien, Gemeinschaften und Bevölkerungsgruppen zu schützen, wenn 
 deren Gesundheit durch eine Kollegin, eine andere Person, Maßnahmen 
oder die Anwendung oder den Missbrauch von Technologie gefährdet wird.

2.11 Pflegefachpersonen beteiligen sich aktiv an der Förderung der Sicherheit 
von Patientinnen. Sie unterstützen ethisches Verhalten, wenn Fehler auf-
treten oder beinahe auftreten. Sie melden sich zu Wort, wenn die Sicherheit 
von Patientinnen gefährdet ist. Sie setzen sich für Transparenz ein und arbei-
ten mit anderen zusammen, um das Fehlerpotenzial zu reduzieren.

2.12 Pflegefachpersonen sind für die Korrektheit und Vollständigkeit von Daten 
verantwortlich. Sie unterstützen und fördern ethische Standards der Pflege.

Anwendung der Elemente des Kodex Nr. 2: 
PFLEGEFACHPERSONEN UND DIE PRAXIS

Pflegefachpersonen
und Führungspersonen 

in der Pflege

Lehrende
und Forschende

Nationale
Pflegeberufsverbände

entwickeln sich durch Lesen 
und Lernen beruflich weiter. 
Fordern Fort- und Weiterbildun-
gen ein und nehmen daran teil, 
um Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu erweitern.

lehren und unterstützen das 
Erlernen der Wertschätzung 
für und der Verpflichtung zu 
lebenslangem Lernen und der 
Kompetenz zur Berufsaus-
übung. Untersuchen aktuelle 
Konzepte und innovative 
Lehrmethoden für Theorie und 
Praxis.

entwickeln mithilfe von Zeit-
schriften, Medien, Konferenzen 
und Fernunterricht eine Reihe 
von Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten, die Fortschritte 
in Pflegetheorie und Pflege-
praxis widerspiegeln.

engagieren sich kontinuierlich 
für Fort  und Weiterbildungen 
und beteiligen sich an der 
Gestaltung von Arbeitsplatz, 
Systemen zur Leistungsbe-
urteilung, der Bewertung und 
systematischen Erneuerung der 
Berufszulassung. Sie überwa-
chen, fördern und bewerten die 
Eignung zur Berufsausübung 
des Pflegepersonals.

führen Forschung in Bezug auf 
den Zusammenhang zwischen 
Fort- und Weiterbildung und 
der Aufrechterhaltung der pfle-
gerischen Kompetenzen durch 
und verbreiten die Forschungs-
ergebnisse.

fördern nationale Richtlinien 
für eine qualitativ hochwertige 
Pflegeausbildung und Aus-
bildungsanforderungen für die 
fortgesetzte Zulassung zur 
Berufsausübung.
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Anwendung der Elemente des Kodex Nr. 2: 
PFLEGEFACHPERSONEN UND DIE PRAXIS

Pflegefachpersonen
und Führungspersonen 

in der Pflege

Lehrende
und Forschende

Nationale
Pflegeberufsverbände

streben eine ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Berufs- 
und Privatleben, kontinuierliche 
persönliche Weiterentwicklung 
und einen gesunden Lebens-
stil an.

lehren Verpflichtungen sich 
selbst und Patientinnen 
gegenüber, die Bedeutung 
der Eignung zur Berufsaus-
übung und die Anwendung 
von evidenzinformierter Pflege. 
Nehmen die Förderung von 
Resilienz am Arbeitsplatz in die 
Lehrpläne auf.

setzen sich für Arbeitsumge-
bungen ein, die Standards für 
einen gesunden Lebensstil von 
Pflegefachpersonen unter-
stützen. 

Erstellen Leitlinien zu sicheren 
und angemessenen Arbeits-
bedingungen für Pflegefach-
personen.

fördern die interprofessionelle 
Zusammenarbeit zur Bewälti-
gung von Konflikten und Span-
nungen. Fördern ein Umfeld 
mit gemeinsamen ethischen 
Werten. Um die Qualität und 
Sicherheit der Versorgung zu 
verbessern, muss die Angst vor 
Repressalien beseitigt werden. 
Dadurch wird eine offenere, 
transparentere Kultur geschaf-
fen, in der wichtige Gespräche 
zur Förderung der Gesundheit 
für alle möglich sind.

vermitteln Methoden und 
Fähigkeiten für die Einschät-
zung von Situationen und die 
Bewältigung von Konflikten und 
lehren die Rollen und Werte an-
derer Gesundheitsfachgebiete.

informieren andere Berufs-
gruppen und die Öffentlichkeit 
über die Rolle von Pflege-
fachpersonen und die Werte 
des Pflegeberufs. Fördern ein 
positives Image der Pflege. 
Setzen sich für Arbeitsumge-
bungen und -bedingungen ein, 
die frei sind von Missbrauch, 
Belästigung und Gewalt.

entwickeln angemessene 
professionelle Beziehungen zu 
Patientinnen und Kolleginnen; 
urteilen professionell, lehnen 
Geschenke oder Bestechungs-
geschenke ab und vermeiden 
Interessenskonflikte.

bewahren und lehren professio-
nelle Grenzen und Fähigkeiten, 
um diese zu schützen. Lehren 
die Identifizierung von und 
Methoden zur Vermeidung von 
Interessenskonflikten.

legen Standards für profes-
sionelle Grenzen fest und 
etablieren Prozesse für die 
 Bekundung von Anerkennung 
und Dankbarkeit.

gewährleisten Kontinuität bei 
der Pflege einer Patientin, 
wenn sie eine Maßnahme aus 
Gewissensgründen verweigern, 
weil diese Schaden hervorrufen 
könnte oder weil die Pflegeper-
son sie für moralisch verwerf-
lich hält.

ermutigen zur Selbstreflexion 
und lehren Rahmenbedingun-
gen und Vorgehensweisen für 
Verweigerung aus Gewissens-
gründen.

entwickeln Standards und 
Richtlinien für die Verweigerung 
der Teilnahme an bestimmten 
medizinischen Verfahren. Neh-
men Leitlinien zur Verweigerung 
aus Gewissensgründen in die 
nationalen Ethikkodexe auf.
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3. PFLEGEFACHPERSONEN UND DER BERUF

3.1 Pflegefachpersonen übernehmen die führende Rolle bei der Festlegung 
und Umsetzung evidenzinformierter, akzeptabler Standards der klinischen 
Pflegepraxis, des Managements, der Forschung und der Ausbildung.

3.2 Pflegefachpersonen und Pflegewissenschaftlerinnen arbeiten aktiv an der 
Erweiterung des forschungsbasierten, aktuellen professionellen Wissens/
Know-hows, das eine evidenzinformierte Praxis unterstützt.

3.3 Pflegefachpersonen sind aktiv an der Entwicklung und Erhaltung profes-
sioneller Grundwerte beteiligt.

3.4 Pflegefachpersonen beteiligen sich durch ihre Berufsorganisationen an der 
Schaffung einer positiven und konstruktiven Arbeitsumgebung, welche kli-
nische Pflege, Ausbildung, Forschung, Management und Führung umfasst. 
Dazu gehören Umgebungen, die es Pflegefachpersonen ermöglichen, ihren 
Verantwortungsbereich optimal auszufüllen und eine sichere, effektive und 
zeitgerechte Gesundheitsversorgung zu unter Arbeitsbedingungen zu ge-
währleisten, die für Pflegefachpersonen sicher sowie sozial und wirtschaft-
lich gerecht sind.

3.5 Pflegefachpersonen tragen zu einer positiven und ethischen Arbeitsumge-
bung bei und setzen sich gegen unethische Praktiken und Umfelder ein. 
Pflegefachpersonen arbeiten mit Pflegekolleginnen, anderen (Gesundheits-) 
Disziplinen und relevanten Gruppen zusammen, um sich für die Erstellung, 
Durchführung und Verbreitung von durch Fachleute geprüfter und ethisch 
verantwortungsvoller Forschung und Praxisentwicklung im Kontext der  Ver-
sorgung, Pflege und Gesundheit von Patientinnen einzusetzen.

3.6 Pflegefachpersonen beteiligen sich an der Erstellung, Verbreitung und An-
wendung von Forschung, die die Ergebnisse für Einzelpersonen, Familien 
und Gemeinschaften verbessert.

3.7 Pflegefachpersonen bereiten sich auf Notfälle, Katastrophen, Konflikte, 
Epidemien, Pandemien, soziale Krisen und Situationen mit knappen Res-
sourcen vor und reagieren auf diese. Die Sicherheit der Menschen, die Pfle-
ge erhalten, liegt in der Verantwortung der einzelnen Pflegefachpersonen 
und der Führungspersonen in Gesundheitssystemen und -organisationen. 
Diese Verantwortung beinhaltet die Bewertung von Risiken und die Entwick-
lung, Umsetzung von Plänen und die Bereitstellung der dafür notwendigen 
Ressourcen, um diese Situationen zu bewältigen.
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Anwendung der Elemente des Kodex Nr. 3: 
PFLEGEFACHPERSONEN UND DER BERUF

Pflegefachpersonen
und Führungspersonen 

in der Pflege

Lehrende
und Forschende

Nationale
Pflegeberufsverbände

arbeiten mit Kolleginnen 
zusammen, um die Durch-
führung, Verbreitung und 
Anwendung von Forschung 
zu Versorgung, Pflege und 
Gesundheit von Patientinnen 
zu unterstützen.

lehren Forschungsmethodik, 
Ethik und Evaluierung. Führen 
Forschung durch, verbreiten 
und wenden diese an und 
werten diese aus, um Pflege-
wissen/Pflege-Know-how zu 
untersuchen und zu erweitern.

entwickeln Positionspapiere, 
Leitlinien, Strategien und Stan-
dards auf der Grundlage von 
Pflegeforschung und wissen-
schaftlichen Untersuchungen.

unterstützen die Mitwirkung 
in nationalen Pflegeberufsver-
bänden, um Solidarität und Zu-
sammenarbeit zu schaffen und 
um günstige sozioökonomische 
und Arbeitsbedingungen für 
Pflegefachpersonen zu fördern.

heben Studierenden/Lernenden 
gegenüber das Wesen, die 
Funktion und die Bedeutung 
von Pflegeberufsverbänden 
und der internationalen Pflege-
zusammenarbeit hervor.

vermitteln die Bedeutung der 
Mitgliedschaft in Pflegeberufs-
organisationen und fördern 
die Mitwirkung in nationalen 
Pflegeberufsverbänden.

wenden ethische Verhaltens-
weisen an und entwickeln 
Strategien, um in aufkommen-
den Krisen wie Pandemien 
oder Konflikten mit moralischen 
Belastungen umzugehen.

bereiten Studierende/ Lernen-
der mit einer umfassenderen 
Vorstellung von Solidarität und 
Gemeinwohl auf eine lokale 
Antwort auf globale Probleme 
vor. Berücksichtigen dabei 
Ungleichheiten im Gesund-
heitsbereich, insbesondere 
für Kleinkinder, gebrechliche 
ältere Menschen, Gefangene, 
wirtschaftlich Benachteiligte, 
Opfer von Menschenhandel, 
vertriebene und geflüchtete 
Menschen.

arbeiten mit globalen Organisa-
tionen zusammen, um aktuelle 
und aufkommende Probleme 
sozialer Gerechtigkeit anzu-
sprechen und zu bewältigen.

entwickeln Leitlinien für 
Probleme am Arbeitsplatz wie 
Mobbing, Gewalt, sexuelle Be-
lästigung, Erschöpfung, Sicher-
heit und das Management von 
lokalen Zwischenfällen. Neh-
men an Studien zu Ethik und 
ethischen Fragen am Arbeits-
platz in jedem Umfeld teil.

lehren das Erkennen von 
ungesunden Arbeitsumge-
bungen und Fähigkeiten, um 
widerstandsfähige/resiliente 
und gesunde Arbeitsplatzge-
meinschaften zu entwickeln. 
Führen berufsübergreifend 
Forschung zu ethischen Fragen 
am Arbeitsplatz durch.

nehmen Einfluss, üben Druck 
aus und verhandeln für faire 
und angemessene Arbeits-
bedingungen. Entwickeln 
Positionspapiere und Leitlinien, 
um Probleme am Arbeits-
platz anzusprechen und zu 
 bewältigen.



18

Anwendung der Elemente des Kodex Nr. 3: 
PFLEGEFACHPERSONEN UND DER BERUF

Pflegefachpersonen
und Führungspersonen 

in der Pflege

Lehrende
und Forschende

Nationale
Pflegeberufsverbände

bereiten sich auf Notfälle, 
Katastrophen, Konflikte, Epi-
demien, Pandemien und Situa-
tionen mit knappen Ressourcen 
vor und reagieren auf diese.

stellen sicher, dass die Lehr-
pläne wesentliche Elemente der 
Betreuung von Menschen und 
Bevölkerungsgruppen in risiko-
reichen und herausfordernden 
Umgebungen umfassen.

sie agieren als Fürspreche-
rinnen und setzen sich bei 
Regierungen und Gesundheits-
organisationen dafür ein, dass 
die Gesundheit, die Sicherheit 
und das Wohlbefinden des 
Gesundheitspersonals während 
der Bewältigung von Gesund-
heitsnotfällen priorisiert und 
geschützt wird.

diskriminieren Kolleginnen aus 
anderen Kulturen und Ländern 
nicht, weder aufgrund ihrer 
Nationalität noch wegen ihrer 
ethnischen oder kulturellen Zu-
gehörigkeit oder Sprache.

vermitteln die Grundsätze des 
Verhaltenskodex der WHO für 
die internationale Anwerbung 
von Gesundheitspersonal, um 
die ethische Anwerbung von 
Pflegefachpersonen zu unter-
stützen.

fördern die ethische Anwer-
bung von Pflegefachpersonen 
und arbeiten mit Regierungs  
und Zulassungsbehörden zu-
sammen, um Hindernisse für 
die Beschäftigung von Pflege-
fachpersonen aus dem Ausland 
abzubauen.
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4. PFLEGEFACHPERSONEN UND GLOBALE GESUNDHEIT

4.1 Pflegefachpersonen erachten die Gesundheitsversorgung als Menschen-
recht und bekräftigen das Recht auf universellen Zugang zur Gesundheits-
versorgung für alle.

4.2 Pflegefachpersonen wahren die Würde, die Freiheit und den Wert aller 
Menschen und wenden sich gegen alle Formen der Ausbeutung, wie Men-
schenhandel und Kinderarbeit.

4.3 Pflegefachpersonen übernehmen eine Führungsrolle oder tragen zu einer 
soliden gesundheitspolitischen Entwicklung bei.

4.4 Pflegefachpersonen tragen zur Gesundheit der Bevölkerung bei und arbei-
ten auf die Erreichung der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG) der Ver-
einten Nationen hin (Vereinte Nationen, ohne Datum).

4.5 Pflegefachpersonen anerkennen die Bedeutung der sozialen Determi
nanten/Faktoren von Gesundheit. Sie tragen zu entsprechenden Richt-
linien und Programmen bei und setzen sich dafür ein.

4.6 Pflegefachpersonen setzen sich gemeinsam dafür ein, die natürliche Um-
welt zu erhalten, zu stärken und zu schützen. Sie sind sich der gesund-
heitlichen Folgen der Umweltzerstörung, z. B. aufgrund des Klimawandels, 
bewusst. Sie sind Fürsprecherinnen für Initiativen, die umweltschädliche 
Praktiken reduzieren, um Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern.

4.7 Pflegefachpersonen arbeiten mit anderen Gesundheits- und Sozialberufen 
und der Bevölkerung zusammen, um die Grundsätze der Gerechtigkeit zu 
wahren, indem sie die Verantwortung für Menschenrechte, Chancenge
rechtigkeit und Fairness fördern und sich für das Wohl der Allgemeinheit 
und für einen gesunden Planeten einsetzen.

4.8 Pflegefachpersonen arbeiten länderübergreifend zusammen, um die glo-
bale Gesundheit zu verbessern und zu erhalten und Richtlinien und Grund-
sätze dafür sicherzustellen.
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Anwendung der Elemente des Kodex Nr. 4: PFLEGEFACHPERSONEN UND 
GLOBALE GESUNDHEIT

Pflegefachpersonen
und Führungspersonen 

in der Pflege

Lehrende
und Forschende

Nationale
Pflegeberufsverbände

beteiligen sich an Bemühungen 
zur Einhaltung der Menschen-
rechte, wie der Prävention und 
Aufdeckung von Menschen-
handel, helfen vulnerablen 
Bevölkerungsgruppen, bieten 
allgemeine Bildung an und 
lindern Hunger und Armut.

stellen sicher, dass die 
Lehr pläne Menschenrechte, 
Nachhaltige Entwicklungsziele 
(SDG), universellen Zugang 
zur Gesundheitsversorgung, 
kulturell angemessene Pflege, 
zivile Verantwortung, Gleich-
behandlung sowie soziale und 
ökologische Gerechtigkeit 
umfassen.

arbeiten mit den Behörden 
zusammen, die die Pflege 
regeln, ebenso mit Freiwilligen-
organisationen und globalen 
Akteuren, um Positionspapiere 
und Leitlinien zu entwickeln, die 
Menschenrechte, Umweltge-
rechtigkeit und internationalen 
Frieden unterstützen.

informieren sich und ihre Kolle-
ginnen über globale Gesundheit 
einschließlich aktueller und 
aufkommender Technologien. 
Setzen sich für den ethischen 
Einsatz von Technologie und 
wissenschaftlichen Fortschrit-
ten ein, die mit Sicherheit, 
Würde, Privatsphäre, Vertrau-
lichkeit und Menschenrechte 
vereinbar sind.

suchen nach Möglichkeiten, 
um die kurz  und langfristigen 
ethischen Konsequenzen des 
Einsatzes verschiedener Tech-
nologien und neu entstehender 
Praktiken zu bewerten, ein-
schließlich innovativer Geräte, 
Robotik, Genetik und Genomik, 
Stammzelltechnologien und 
Organspenden.

leisten einen Beitrag zu Geset-
zen und politischen Strategien 
zur ethischen Nutzung von 
Technologie und wissenschaft-
lichen Fortschritten, die an die 
gesundheitlichen und sozialen 
Normen und den Kontext des 
Landes angepasst sind.

erwerben und verbreiten Wis-
sen über die negativen Auswir-
kungen des Klimawandels auf 
die Gesundheit der Menschen 
und den Planeten.

lehren die Fakten und Folgen 
des Klimawandels auf die 
Gesundheit und die vielen 
Möglichkeiten, Klimagesundheit 
auf politischer und institutionel-
ler Ebene zu unterstützen.

beteiligen sich an der Entwick-
lung von Rechtsvorschriften, 
um die von Krankenhäusern 
und der Gesundheitsbranche 
ausgehende Umweltbelastung 
zu verringern, und sprechen 
den Klimawandel an, der sich 
negativ auf die Gesundheit der 
Bevölkerung auswirkt.
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Anwendung der Elemente des Kodex Nr. 4: PFLEGEFACHPERSONEN UND 
GLOBALE GESUNDHEIT

Pflegefachpersonen
und Führungspersonen 

in der Pflege

Lehrende
und Forschende

Nationale
Pflegeberufsverbände

unterstützen die ethische und 
kompetente Nutzung von 
sozialen Medien und Techno-
logien zur Verbesserung der 
Gesundheit der Bevölkerung im 
Einklang mit den Werten des 
Pflegeberufs.

beteiligen sich an der Entwick-
lung, Umsetzung und Bewer-
tung neuer und aufkommender 
Technologien, einschließlich der 
sozialen Medien, für Präven-
tionsinitiativen, die öffentliche 
Gesundheitserziehung sowie 
die Gesundheit und das Wohl-
ergehen der Bevölkerung. 
Bereiten Lehrpläne vor und 
engagieren sich in der For-
schung zur Unterstützung der 
Nachhaltigen Entwicklungsziele 
(SDG) der Vereinten Nationen.

halten den Wissensstand zu 
den Nachhaltigen Entwick-
lungszielen (SDG) der vereinten 
Nationen auf dem neuesten 
Stand und erhöhen das Be-
wusstsein für deren Bedeutung 
für die Gesundheit der Be-
völkerung und entwickeln aktiv 
Strategien für die Mitwirkung 
der Pflege an der Erreichung 
dieser Ziele.

handeln bei lokalen und globa-
len Themen, die die Gesundheit 
betreffen, wie Armut, Nah-
rungsmittelsicherheit, Wohnsi-
tuation, Migration, Geschlecht, 
Klasse, kulturelle und ethnische 
Zugehörigkeit, Umweltgesund-
heit, menschenwürdige Arbeit 
und Bildung.

informieren über gesellschafts-
politische und wirtschaftliche 
Themen, die sich auf die Ge-
sundheit auswirken, einschließ-
lich Geschlecht, kulturelle und 
ethnische Zugehörigkeit, Kultur, 
Ungleichheit und Diskriminie-
rung. Erforschen gesellschafts-
politische Faktoren, die zur 
Gesundheit und Krankheit des 
Einzelnen und der Bevölkerung 
beitragen.

arbeiten mit anderen natio-
nalen und internationalen 
Pflegeberufsorganisationen 
zusammen, um Richtlinien und 
Gesetze zu formulieren, die sich 
mit den sozioökonomischen 
Determinanten/Faktoren von 
Gesundheit befassen.

binden die Konzepte von 
Frieden, Friedensdiplomatie 
und Friedensförderung in die 
tägliche Praxis ein.

lehren und forschen zu Frie-
densdiplomatie und Friedens-
förderung in Gemeinschaften 
und weltweit.

arbeiten global, national und 
regional mit Regierungen und 
Behörden zusammen, um die 
Ziele des globalen Friedens 
und der globalen Gerechtig-
keit  voranzutreiben und die 
Ursachen von Krankheiten zu 
lindern.
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ICNETHIKKODEX FÜR PFLEGEFACHPERSONEN
Professionelle Werte

Pflegefachpersonen und
die Praxis

Pflegefachpersonen und Patientinnen 
oder Menschen mit Pflegebedarf

Pflegefachpersonen und
die Profession

Pflegefachpersonen und
globale Gesundheit
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Pflegefach-
person

Respekt
Privatsphäre

Vertraulichkeit
Kompetenz

Fürsprache

Sicherheit

Vertrauen

Führung

Können

Urteilsvermögen

Dienstleistung

Expertise

Integrität

Wissen

Öffentliches Wohl
Verantwortungs-
übernahme

Fairness

Verantwortung

Zusammenarbeit

Gerechtigkeit
Solidarität

Chancengerechtigkeit

Verlässlichkeit

Mitgefühl

Würde

Pflege

Empathie Inklusion
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Eignung zur 
 Berufsausübung

Das Verfügen über die Fähigkeiten, das Wissen, die Gesundheit 
und den Charakter, um seine Aufgaben sicher und effektiv zu er-
füllen. (UK Nursing and Midwifery Council 2021)

Ethik Ein Teilgebiet der Philosophie. Angewandte normative Ethik wird 
im Gesundheitswesen und in der Berufsethik am häufigsten ver-
wendet. Sie hilft, das „Gesollte“ auf sozialer, gemeinschaftlicher 
oder individueller Ebene zu bestimmen. Sie befasst sich auch mit 
weit gefassten gesellschaftlichen Themen wie Menschenrechten, 
globaler Zusammenarbeit, Klimawandel, globalen Pandemien und 
soziostrukturellen Ungleichheiten.

Evidenzinformierte 
Praxis

Evidenzinformierte Praxis ist eine Vorgehensweise, um fun dierte 
klinische Entscheidungen zu treffen. Forschungsevidenz wird mit 
klinischer Erfahrung, Werten von Patientinnen, Präferenzen und 
den bestehenden Verhältnissen in Verbindung gebracht. 
(Woodbury & Kuhnke 2014)

Familie Eine soziale Einheit, die aus Mitgliedern besteht, die durch Bluts-
verwandtschaft, Verwandtschaft, emotionale oder rechtliche 
Beziehungen verbunden sind.

Fürsprecherin Unterstützt aktiv eine richtige und gute Sache; unterstützt andere 
darin, sich für sich selbst oder für andere einzusetzen, die nicht 
für sich selbst sprechen können. Die Fürsprache erfolgt immer 
mit Zustimmung der betroffenen Person.

Führungspersonen 
in der Pflege

Eine Führungsperson in der Pflege ist für den täglichen Betrieb 
einer Pflegeabteilung und die Aufsicht über das Pflegepersonal 
auf einer bestimmten Station oder Abteilung verantwortlich.

Genetik Die Untersuchung einzelner Gene, genetischer Varianten und 
 Vererbung in Organismen.

Genomik Die Untersuchung des vollständigen Gen-Satzes einer Person, 
des Genoms, um Varianten zu finden, die die Gesundheit, die 
 Reaktion auf Arzneimittel, Interaktionen unter den Genen oder 
mit der Umwelt beeinflussen.

Gleichbehandlung Gleichbehandlung ist ein Aspekt der sozialen Gerechtigkeit. 
Sie bezieht sich auf ein Nicht-Vorliegen von systemischen Nach-
teilen, die zu gesundheitlichen Ungleichheiten für bestimmte 
Bevölkerungsgruppen führen. Gleichbehandlung ist für die volle 
Anerkennung der Menschenrechte von wesentlicher Bedeutung.
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Kolleginnen Pflegefachpersonen und weitere im Gesundheitsbereich oder 
anderen Bereichen Tätige und Fachleute.

Kompetenz Die Summe von Wissen, Fähigkeiten, Urteilsvermögen und 
Eigenschaften, die eine Pflegefachperson braucht, um in einer 
bestimmten Rolle und Umgebung ihren Beruf sicher und ethisch 
ausüben zu können.

Menschenrechte Die Menschenrechte sind allen Menschen angeboren, unab-
hängig von Nationalität, Geschlecht, nationaler oder ethnischer 
Herkunft, Hautfarbe, Religion, Sprache oder jeglichem anderen 
Status. Sie reichen von den grundlegendsten Rechten – dem 
Recht auf Leben – bis hin zu den Rechten auf Nahrung,  Bildung, 
Arbeit, Gesundheit, gesunde Lebensbedingungen und Freiheit. 
(nach UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte, ohne Datum)

Nachhaltige 
Entwicklungsziele (SDG)

Die Nachhaltigen Entwicklungsziele sind ein Entwurf für eine 
 bessere und nachhaltigere Zukunft für alle Menschen. 
Sie sprechen die aktuellen globalen Herausforderungen an, 
einschließlich jene in Zusammenhang mit Armut, Ungleichheit, 
Klimawandel, Umweltzerstörung, Frieden und Gerechtigkeit. 
Die 17 Ziele sind alle miteinander verbunden, und um niemanden 
zurückzulassen, ist es wichtig, dass wir sie alle bis 2030 
erreichen. (Vereinte Nationen, ohne Datum)

Nationale 
Pflegeberufsverbände

Jede nationale Pflegeberufsvereinigung, die aufklärt, forscht, 
bildet und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Pflegefach-
personen und der Pflege unterstützt.

Personenzentrierte 
Pflege

Wertschätzen und Respektieren der Eigenschaften, Merkmale 
und Präferenzen der Patientin, wie ihrer kulturellen und reli giösen 
Überzeugungen, und deren Einbeziehung in die Planung und 
Durchführung von Pflege, Dienstleistungen oder der  Gestaltung 
von Programmen.

Personenbezogene 
Daten

Daten, die bei beruflichen Kontakten für eine Person oder 
Familie privat sind und deren Offenlegung das Recht auf Privat-
sphäre verletzen, Unannehmlichkeiten, Verlegenheit oder Scha-
den für die Person oder Familie verursachen können.
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Pflegefachperson Die Pflegefachperson ist eine Person, die eine grundlegende 
generalistische Pflegeausbildung absolviert hat und von der zu-
ständigen Regulierungsbehörde in ihrem Land zur Ausübung der 
Pflege berechtigt ist. Die pflegerische Grundausbildung ist ein 
formal anerkanntes Ausbildungsprogramm, das eine breite und 
fundierte, verhaltens-, natur- und pflegewissenschaftliche Grund-
lage für die allgemeine  Pflegepraxis, für eine Führungsrolle und 
für die postgraduale Ausbildung zur spezialisierten oder erweiter-
ten Pflegepraxis bietet. Die Pflegefachperson ist bereit und be-
fugt, (1) den allgemeinen Umfang der Aufgaben der Pflegepraxis, 
einschließlich Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und 
Pflege von körperlich und psychisch Kranken sowie Menschen 
mit Behinderung jeden Alters und in allen Bereichen des Gesund-
heitswesens und anderen Bereichen des Gemeinschaftslebens 
auszuführen; (2) Gesundheitsbildung durchzuführen; (3) sich als 
Mitglied des Gesundheitsversorgungsteams uneingeschränkt zu 
beteiligen; (4) Pflege- und Gesundheitsassistentinnen zu beauf-
sichtigen und   auszubilden; und (5) sich in Forschung einzu-
bringen. (ICN 1987)

Primäre
Grundversorgung

Die primäre Gesundheitsversorgung ist ein gesamtgesellschaft-
licher Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden, der sich an den 
Bedürfnissen und Vorlieben von Einzelpersonen, Familien und 
Gemeinschaften orientiert. Sie befasst sich mit den breiteren De-
terminanten von Gesundheit und konzentriert sich auf die umfas-
senden und miteinander verbundenen Aspekte der körper lichen, 
geistigen und sozialen Gesundheit und des  Wohlbefindens. (WHO 
2019)

Privatsphäre Privatsphäre ist das Recht auf Freiheit von Eingriffen in persön-
liche Angelegenheiten, personenbezogene Daten oder den 
eigenen Körper.

Professionelle Beziehung Eine professionelle Beziehung ist ein ständiger Austausch zwi-
schen zwei Personen, die eine Reihe von festgelegten Einschrän-
kungen oder Grenzen einhält, die nach geltenden ethischen 
Standards als angemessen erachtet werden.

Selbstbestimmung Das Recht, dass eigene eigenständige Entscheidungen  respek- 
tiert werden. Selbstbestimmung ist nicht absolut. Sie kann auf-
grund von kognitiver oder affektiver Unfähigkeit, Minderjährigkeit, 
der Gefahr, sich selbst oder andere zu verletzen, oder der Beein-
trächtigung der Freiheit anderer eingeschränkt sein.
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Selbstreflexion Die Fähigkeit, das eigene Denken, Planen und Handeln in Bezug 
auf ethische Verantwortlichkeiten und ethische Leitlinien zu be-
werten.

Soziale Determinanten 
von Gesundheit

Die Umstände, in die Menschen hineingeboren werden, in denen 
sie aufwachsen, leben, arbeiten und altern. Diese Umstände 
werden durch die Verteilung von Geld, Macht und Ressourcen 
auf globaler, nationaler und lokaler Ebene geprägt. Die sozialen 
 Determinanten von Gesundheit sind hauptsächlich für Ungleich-
heiten im Gesundheitsbereich, d. h. für ungerechte und ver-
meidbare Unterschiede im Gesundheitsstatus innerhalb von und 
zwischen Ländern, verantwortlich. (WHO 2020)

Soziale Gerechtigkeit Gleichbehandlung und Gleichberechtigung für Gesellschaft und 
Beruf (ICN-Strategieplan 2019-2023). Soziale Gerechtigkeit ist 
eine Form der Fairness, die eine unparteiische Verteilung sozialer 
Güter und Leistungen sowie eine ebenso unpartei ische Verteilung 
sozialer Belastungen erfordert und universelle Menschenrechte 
bekräftigt. Soziale Ungleichheiten dürfen nur  dann  vorliegen, 
wenn sie den am wenigsten Begünstigten in der Gesellschaft zu-
gute zu kommen. Soziale Gerechtigkeit gilt für alle Personen, egal 
ob Staatsbürger oder Nicht-Staats bürger.

Soziale Medien Der Begriff „Soziale Medien“ ist ein Überbegriff, der verwendet 
wird, um soziale Interaktion mittels technologiebasierter Anwen-
dungen zu beschreiben, von denen viele online erfolgen. Dies 
umfasst Internetforen, Blogs und Netzwerkseiten wie Facebook, 
Twitter, Instagram und LinkedIn, ist aber nicht auf diese be-
schränkt. (Institute of Business Ethics 2019)

Umweltgerechtigkeit Umweltgerechtigkeit strebt eine gerechte Verteilung von Vorteilen 
(z. B. von sauberem Wasser, Grünflächen, sauberer Luft) und eine 
sichere und gerechte Verteilung von Belastungen (z. B. Giftmüll-
entsorgung, Lärm, Luftverschmutzung durch Fabriken) an. Das 
beinhaltet Nachhaltigkeit, repräsentative Beteiligung und die 
Vermeidung von Diskriminierung bei der Verteilung von Umwelt-
belastungen.

Vertraulichkeit Vertraulichkeit bezieht sich auf die Pflicht der Pflegefachperso-
nen, Patientinnendaten nicht an Dritte weiterzugeben, die nicht 
an der Versorgung der Patientinnen beteiligt sind. Vertraulichkeit 
ist eine Pflicht mit Einschränkungen; manchmal kann sie durch 
Gesetze oder Vorschriften außer Kraft gesetzt werden, z. B. durch 
die vorgeschriebene Meldung von bestimmten Krankheiten.
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Weitere im 
 Gesundheitsbereich 
Tätige

Andere Pflegefachpersonen, Gesundheits- oder andere Fachper-
sonen, die einer Person, Familie oder Gemeinschaft Versorgungs-
leistungen bieten und auf  angestrebte Ziele hinarbeiten.

Verweigerung aus 
 Gewissensgründen

Verweigerung der Teilnahme an erforderlichen Maßnahmen oder 
das Beantragen einer Befreiung von der Teilnahme an  Arten von 
Eingriffen (z. B Abtreibung, geschlechtsangleichenden Opera-
tionen, Organtransplantation), die das Gefühl der moralischen 
Integrität einer Person gefährden. Dazu gehört auch die Weige-
rung, sich an einer Maßnahme oder einem Eingriff zu beteiligen, 
die für eine bestimmte Patientin als unangemessen empfunden 
wird oder den Willen der Patientin außer Acht lässt.

Werte Werte in der Pflege sind jene Ziele, die sowohl von der Pflege-
profession als auch in der Beziehung zwischen Pflegefachperson 
und Patientin angestrebt werden. Dazu gehören zum Beispiel 
Gesundheit, Würde, Respekt, Mitgefühl, Gleichbehandlung, 
Inklusion. Es ist zu beachten, dass manche Werte (Ziele) auch 
Charaktereigenschaften (Tugenden) sind.
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